...und es kommt immer noch schlimmer!

Das Antidiskriminierungsgesetz ADG

B. Hoffmann

Immer deutlicher wird es selbst für unbedarfte Gemüter, daß es sich bei den Politikern der „BRD“ um Auftragstäter handeln muß, also um Agenten im Auftrag einer fremden (raumfremden) Macht. 

Sind es nicht gerade die „deutschen“ Politiker, die immer noch mehr „Europa“ fordern, bis hin zum Vorantreiben der – vorsichtshalber bei uns nur rein parlamentarischen - Ratifizierung einer „Verfassung für Europa“? Die immer mehr von Deutschlands Souveränität (nicht die der „BRD“, denn die gab es ja nie) abtreten an inter-/trans-/supranationale Organe und Institutionen, und die dem Kommissarsregime an der Spitze der EU die alleinige Richtlinienkompetenz für alle Politik abgetreten haben?

Und genau nach diesen Richtlinien müssen die nationalen Regierungen ihre Gesetzgebung ausrichten. Alternative: keine, lautete es lapidar zu Beginn jeder Bundestags-Drucksache, mit der wieder ein neues völker- und menschenfeindliches Gesetzesvorhaben aus dem EU-Schlapphut gezaubert wird.

Es ist längst soweit, daß in allen EU-Ländern Gesetze verabschiedet werden, die eindeutig GEGEN die in diesen Ländern seit Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden, ansässigen Menschen und ihre gewachsenen Gemeinschaften gerichtet sind. Und vor allem auch gegen jeglichen noch vorhandenen „gesunden Menschenverstand“ und jedes Rechtsempfinden! Anstatt dem Wählerauftrag zu folgen, das Wohl des jeweiligen Staatsvolkes zu sichern, werden die Interessen der Einheimischen mit Füßen getreten und zugunsten von Jedermannsrechten abgeschafft. 

Der Europäische Haftbefehl, bei uns seit August 2004 in Kraft (siehe Heft 11-12/2004), ist ein Angriff auf das Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden aller noch normal denkenden Ur-EUropäer. Dadurch, daß das Strafrecht eines jeden Mitgliedslandes nun auch in jedem der anderen 24 Länder gilt, ist jede  nationale Gesetzgebung durch die Hintertür abgeschafft worden. Und die Staaten werden gezwungen, ihre Bürger auch wegen Delikten auszuliefern, die im eigenen Land gar nicht strafbewehrt sind – völlig absurd, anzunehmen, daß dies im Auftrag der jeweiligen Wähler so entschieden wurde!

Die geplante Dienstleistungsrichtlinie ist der nächste EU-Hammer. Danach unterliegen Dienstleistungsunternehmen in der EU nur noch den Anforderungen ihres Herkunftslandes. Auflagen und Kontrollen des Tätigkeitslandes würden gänzlich untersagt. Selbst die obligatorische Registrierung einer Geschäftsaufnahme will die Kommission verbieten. Künftig könnte sich jedes Unternehmen durch Sitzverlagerung oder die simple Gründung einer Briefkasten-Firma im EU-Ausland lästiger inländischer Auflagen entledigen. Örtliche Tarifverträge, Qualifikationsanforderungen, Standards beim Arbeits-, Umwelt- oder Verbraucherschutz könnten auf einfache und billige Weise unterlaufen werden. Als Krönung ihres Richtlinienentwurfs stellt die EU-Kommission die Mitgliedstaaten unter Zwangsverwaltung. Diese müssen nicht nur zahlreiche Anforderungen beseitigen, sondern dürfen neue Vorschriften nur noch mit Zustimmung der EUrokraten erlassen. Schon im Entwurfsstadium sind geplante Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Brüssel vorzulegen: „Binnen drei Monaten nach der Mitteilung prüft die Kommission die Vereinbarkeit dieser neuen Vorschriften mit dem Gemeinschaftsrecht und entscheidet gegebenenfalls, den betroffenen Mitgliedstaat aufzufordern, diese nicht zu erlassen oder zu beseitigen.“ 

Der wohl brutalste Eingriff in die persönliche Entscheidungsfindung und die Vertragsfreiheit ist das ADG Antidiskriminierungsgesetz. Man hat den Schrecken über das EU-Terrorgesetz „Europäischer Haftbefehl“  noch nicht verdaut, da wirft schon dieser nächste unverdauliche Gesetzesbrocken  seine Schatten auf die in der EU angeketteten Völker:

Das Antidiskriminierungsgesetz ADG, vorgestellt in einer vorläufigen Bundestags-Drucksache vom 16.12.04 mit der Nr. 15/4538 (http://dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm). Mit diesem Gesetz will die Bundesregierung die bereits 2000 und 2002 von der EU-Kommission erlassenen Richtlinien bezüglich des „Diskriminierungsverbotes“ umsetzen. Aber es wäre nicht die „BRD“, wenn nicht dabei über das Gemeinschaftsrecht hinausgehende Merkmale einbezogen würden, „weil ansonsten wesentliche Bereiche des rechtlichen Lebens aus dem Benachteiligungsschutz ausgeklammert blieben.“

Überhaupt hat man den Eindruck, daß vom Bundestag nur noch auf höherer Ebene ohnehin bereits beschlossene Gesetze, heuchlerisch Richtlinien genannt, abgenickt („A.: Problem und Ziel..., B.: Lösung..., C: Alternativen: keine, D.: Kosten...) oder aber sogar zu unseren Ungunsten noch verschärft werden.

Haben wir das Thema Antidiskriminierung in der Ausgabe 1-2/2004 noch satirisch abgehandelt, so wird es nun bitterer Ernst, da dieses bereits beschlossene Gesetz zum 1.5.2005 in Kraft treten soll.

Haben Sie als Unternehmer oder Vermieter bis jetzt noch gedacht, daß Sie sich Ihre Mitarbeiter oder Mieter nach eigenem Gutdünken aussuchen können (auch wenn Sie schon seit langem nicht mehr in Anzeigen bestimmte Unterscheidungsmerkmale wie „deutsch“ angeben durften), so laufen Sie ab Mai ständig Gefahr, daß abgelehnte Bewerber, die bestimmten Minderheitsgruppen zugehören, Sie auf Schadenersatz verklagen können! Unterbunden werden sollen Ablehnungsmerkmale wie

Rasse, ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Identität und Geschlecht.

Da in der uns demnächst heimsuchenden EU-Verfassung der „Antidiskriminierungsverbotsartikel“ noch weitergehende Kriterien aufzählt, ist damit zu rechnen, daß das „BRD“-Gesetz später um die Merkmale insbesondere Hautfarbe, soziale Herkunft, genetische Merkmale, Sprache, politische oder sonstige Anschauung, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, Staatsangehörigkeit, Vermögen, Geburt und sexuelle Ausrichtung (nicht Identität!) erweitert wird, da es sonst nicht „verfassungskonform“ wäre. 

Um sich zukünftig nicht bei jeder Stellen- oder Wohnungsausschreibung von allen abgelehnten Bewerbern – so sie denn abgebrüht genug sind – eine Schadenersatzklage anhängen zu lassen, ist man als Unternehmer und Vermieter schon fast gezwungen, sich eine Aufstellung derjenigen Kriterien zuschicken zu lassen, nach denen man noch zwischen verschiedenen Bewerbern auswählen DARF, ohne sich strafbar zu machen. Denn Verbote ziehen ja bekanntlich bei Übertretung Strafen nach sich. Die derzeit vorgesehene Strafe besteht darin, daß sich der benachteiligt Fühlende an einen sog. Antidiskriminierungsverband wenden kann, um mit dessen Unterstützung vom Unternehmer oder Vermieter eine „eine angemessene Entschädigung in Geld zu verlangen“.

Hat es ein Angehöriger einer „benachteiligten Gruppe“ dann geschafft, eine Arbeitsstelle zu bekommen, so hat der Arbeitgeber sicherzustellen, daß dieser auf der Arbeit nicht durch Kollegen oder Vorgesetzte „diskriminiert“ wird. Fühlt sich jemand diskriminiert und stellt der Arbeitgeber das nicht ab, so ist der sich diskriminiert fühlende (oder sich dies nur einbildende?) Arbeitnehmer berechtigt, bei vollem Lohnausgleich die Leistung zu verweigern!

Entgegen jeglichem Rechtsverständnis wird im ADG die Beweislast zugunsten des Anklägers umgekehrt:

§ 23 Beweislast

Wenn im Streitfall die eine Partei Tatsachen glaubhaft macht, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, daß andere als in § 1 genannte, sachliche Gründe die unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder die unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes nach Maßgabe dieses Gesetzes zulässig ist.

Antidiskriminierungsverband: 

Besteht aus mindestens 7 Verbänden oder 75 Mitgliedern, die „entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von benachteiligten Personen oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen Verfahren, in denen eine Vertretung durch Anwälte nicht geboten ist (??), mit Ausnahme von Strafverfahren als Bevollmächtigte und Beistände Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten. Ihnen ist im Rahmen ihres Satzungszwecks die Besorgung von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet. Benachteiligte können eine auf Schadensersatz oder Entschädigung in Geld gerichtete Forderung wegen eines Verstoßes gegen ein Benachteiligungsverbot nach diesem Gesetz abtreten.

 Antidiskriminierungsverbände sind im Rahmen ihres Satzungszwecks zur außergerichtlichen und gerichtlichen Einziehung von an sie  abgetretenen Forderungen befugt.“ 

Das hat den Effekt, daß die Verbände bestrebt sein werden, möglichst viele Forderungen eintreiben zu können, um sich selbst zu finanzieren. Man kann ja halbe-halbe mit dem „Diskriminierten“ machen. Außerdem muß schon zwangsläufig alles, was existiert, seine Existenzberechtigung immer wieder nachweisen, so daß diese Kampfverbände des ADG an möglichst vielen Fällen von „Diskriminierten“ interessiert sein MÜSSEN.

Dann gibt es aber auch noch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes!
„Der Bundespräsident ernennt auf Vorschlag der Bundesregierung eine Person zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.... Bei der Amtsübernahme ist vor dem für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zuständigen Mitglied der Bundesregierung der in Artikel 56 des Grundgesetzes vorgesehene Eid zu leisten“

Einen Eid auf das „Wohle des deutschen Volkes“!! Ist denn das zu fassen???.

Alle Bundesbehörden und öffentliche Stellen sollen diese Antidiskriminierungsstelle unterstützen. Diese soll „bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigneter Form einbeziehen.“ 

Dann wird ihr noch ein Beirat zugeteilt. „Der Beirat berät die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Berichten und Empfehlungen an den Bundestag ...und kann hierzu sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen ...eigene Vorschläge unterbreiten....In den Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen sowie Expertinnen und Experten in Benachteiligungsfragen“ (Was es nicht alles gibt!!)

Natürlich gibt es von diesem gegen die Ureinwohner Europas gerichteten Gesetz auch Ausnahmen, genannt

„Positive Maßnahmen“

Ungeachtet der ...benannten Gründe ist eine unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen... 

Zur Erläuterung wird weiter unten wie folgt ausgeführt:

Zu § 5 - Positive Maßnahmen

Mit der Regelung werden die Artikel 5 der Richtlinie 2000/43/EG, Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG und Artikel 2 Abs. 8 der Richtlinie 76/207/EWG über positive Maßnahmen umgesetzt.

Die Vorschrift erklärt eine Ungleichbehandlung über die in den §§ 8 bis 10 sowie § 21 genannten Fällen hinaus für zulässig, wenn dadurch bestehende Nachteile tatsächlicher oder struktureller Art wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.

Zulässig sind gezielte Maßnahmen zur Förderung bisher benachteiligter Gruppen nicht nur durch den Gesetzgeber (wie etwa im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und im Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern), sondern auch durch Arbeitgeber, Tarifvertrags- und Betriebspartner sowie seitens der Parteien eines privatrechtlichen Vertrags. Die Vorschrift läßt Maßnahmen zur Behebung bestehender Nachteile ebenso zu wie präventive Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Nachteile.

Ich bringe das hier deshalb so ausführlich, weil hier ein eindeutiger Beweis geliefert wird für die hinter dem ganzen Gesetzeswust stehende Absicht der BEVORZUGUNG derjenigen Gruppen, die vom Gesetzgeber als Benachteiligte festgelegt werden. 

Also bevorzugen darf man schon, aber nur sog. Angehörige benachteiligter Gruppen! Keinen deutschen Normalbürger! Natürlich darf jeder ausländische Arbeitgeber, Vermieter oder Dienstleister auch seine Landsleute – wer will es ihm auch verdenken? – bevorzugen. Lustig könnte es werden, wenn sich beispielsweise ein Türke und ein deutscher Homo (der so blöd ist, beim Vorstellungstermin auf seine intimen Vorlieben hinzuweisen), beide gleichviel verdienend, um eine Wohnung bewerben, die in einem im türkischen Besitz befindlichen Mietshaus ist. Da nur ein Bewerber genommen werden kann, könnte der abgelehnte Bewerber in jedem Fall klagen. Wie das wohl ausgehen würde?

Falls nun jemand beabsichtigt, aufgrund verständlicher Empörung an die Regierung zu schreiben (Platz der Republik 1, 11011 Berlin – die Postleitzahl ist kein Karnevalsscherz!), so möge er bedenken, daß es sich um die vorläufige Fassung des Gesetzes handelt, das in erster Lesung im Bundestag soeben diskutiert wurde!

Der Bundestag hat natürlich seinen Gesetzesentwurf nicht nur mit den EU-Richtlinien begründet, sondern sich noch seine eigene „Recht“fertigung zusammengeschustert.

Aus der Begründung

„Rechtlicher Schutz vor Diskriminierung zielt nicht auf den Schutz besonderer Gruppen, sondern auf den Schutz jedes und jeder Einzelnen vor Benachteiligungen, die an Eigenschaften oder Lebensformen anknüpfen. Die in den Richtlinien genannten Merkmale werden von jedem Menschen in der einen oder anderen Form verwirklicht, denn alle Menschen sind beispielsweise Träger eines Geschlechts, einer Ethnie, eines bestimmten Lebensalters, einer bestimmten sexuellen Identität. Dabei sind nicht alle in gleichem Maße von Diskriminierungen betroffen.

Nachfolgend kommt die Anmaßung der „Volksvertreter“ gegenüber ihren Auftraggebern, den Wählern, so richtig zur Geltung:

Die Richtlinien sollen die gesellschaftliche Wirklichkeit in den Mitgliedstaaten verändern, d. h. sie sollen Diskriminierungen nicht nur verbieten, sondern wirksam beseitigen. Auch deshalb enthalten die Richtlinien neben materiell-rechtlichen und prozessualen Vorgaben zusätzlich Vorschriften zum sozialen Dialog, zur Unterstützung durch Verbände und zur Benennung von Unterstützungseinrichtungen.

Das Privatrecht regelt vor allem die Rechtsbeziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern selbst, insbesondere im Vertragsrecht. Zivilgesellschaften sind auf das vor allem durch Verträge in freier Selbstbestimmung gesetzte private Recht angewiesen. Bei den hiermit verbundenen Unterscheidungen, die auf unterschiedlichsten Gründen beruhen, kann es sich allerdings teilweise auch um sozial verwerfliche Diskriminierungen handeln. Zu dem durch Art. 3 des Grundgesetzes dokumentierten Grundkonsens der Bundesrepublik Deutschland gehört es, daß bestimmte Unterscheidungen auch im Bereich des Privatrechts, für den Art. 3 GG* nicht unmittelbar gilt, als unerwünscht gelten können.

Vorurteilsstudien (??!) zeigen, daß in Deutschland die Akzeptanz gegenüber Migrantinnen und Migranten gering ist, insbesondere gegenüber Zuwanderern aus Drittstaaten... Ein Antidiskriminierungsgesetz kann nur ein Baustein einer umfassenden Integrationspolitik sein, die an den vielfältigen Ursachen der Ausgrenzung bestimmter Gruppen ansetzt.“

*Der Art. 3 GG in der Fassung vom Juli 1998 lautet: (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.

Nach dem bundesrepublikanischen „nicht dürfen“ nun also in der EU-Verfassung ein EUrokratisches „ist verboten“. 

Die unter Positive Maßnahmen aufgeführten Ausnahmen vom Diskriminierungsverbot sind jedenfalls durch den Art. 3 GG nicht gedeckt, da laut diesem NIEMAND bevorzugt werden darf! Auch wenn man die Bevorzugung im Soziologendeutsch beschönigend als Behebung oder Vermeidung von Nachteilen bezeichnet, so ist das ADG m. E. durch diese Ausnahmen – um mal die „BRD“-Sprache zu bemühen – „verfassungsfeindlich“.

Gleichzeitig unterstützen die Positiven Maßnahmen aber die Bildung sog. Parallelgesellschaften, da die Fremden sich untereinander bevorzugen dürfen, also sich deutsche Arbeitskollegen oder Mieter sehr wohl klaglos vom Hals halten können.

Damit hat man allen, die nicht zur Gruppe der normalen Deutschen gehören oder gehören wollen – wie immer man die definieren will – eine scharfe Waffe in die Hand gedrückt, entsichert und mit Gebrauchsanweisung und Rückversicherung! Alle Minderheitengruppen können jederzeit eine Auswahl dergestalt treffen, daß sie nur ihresgleichen einstellen oder bei Vermietungen berücksichtigen dürfen. Allen Deutschen ist dies bei Schadenersatzandrohung verwehrt! Für alle Minderheitengruppen werden sich – haste nicht gesehen – sehr schnell bestehende Lobbyisten zusammenfinden sowie neue Lobbyverbände wie Pilze aus dem Boden schießen. All die seelisch kranken Kleinstdespoten, denen eine Machtausübung über andere bisher verwehrt war, werden sich darauf stürzen, ihre „fremden-, frauen-, schwulen- oder behindertenfeindlichen“ Mitmenschen nun umzuerziehen, mit allen ihnen in die Hand gedrückten Mitteln und Methoden.

Diese Maßnahmen zielen insbesondere gegen kleinere und mittlere Unternehmen sowie Hausbesitzer mit nur wenigen Mietshäusern. Ihnen soll das Leben schwer gemacht werden. Ihre häufig subjektiven Entscheidungen, jemanden anderen Bewerbern für Arbeit oder Wohnraum vorzuziehen, sollen sabotiert werden können. Dies ist ein schwerer Eingriff in die gesetzlich zugesicherte Vertragsfreiheit, von der Freiheit, etwas zu wollen oder auch nicht, ganz zu schweigen.

Mit diesem Gesetzentwurf ist auch jeglichem Mißbrauch Tür und Tor geöffnet worden, und zwar gewiß nicht ohne Absicht. Wo immer deutsche Gesetze mißbraucht werden können, ist dies auch weidlich ausgenutzt worden. Man denke nur an das Vaterschaftsgesetz, wonach es reicht, wenn einer sich als Vater ausgibt und die Mutter dies bejaht. Dies wird lt. FOCUS 44/2004 S. 50 in tausenden von Fällen von ausländischen Frauen ausgenutzt, um sich und ihrem Kind sowie der ganzen Verwandtschaft ein Aufenthaltsrecht und ein Recht auf Sozialleistungen zu erschleichen, dem Kind gar die deutsche Staatsangehörigkeit. Immer finden sich willige Helfer (auch Schleuserbanden), die den Frauen gegen Bezahlung geeignete, in Geldnöten befindliche „Väter“ beschaffen.

Es könnte also bald Angehörige von Minderheiten geben, die sich auf Anzeigen irgendwo um eine Arbeit oder eine Wohnung bewerben, ohne diese wirklich zu wollen, um dann bei Ablehnung eine Anzeige auf Schadenersatz zu erheben. Wer beugt diesem Mißbrauch vor?? Ist er gar beabsichtigt? Es scheint doch „unserer“ Regierung eine Wonne zu bereiten, deutschfeindliche Gesetze zu verabschieden, siehe auch den Europäischen Haftbefehl oder die Erhebung aller Fingerabdrücke für Pässe und Ausweise, als ob wir alle Verbrecher sind! Wer schützt eigentlich die indigenen Völker Europas (indigen = Bezeichnung der Internationalisten für Eingeborene) vor dem Untergang?

Wenn die Bundesregierung feststellt, daß die Akzeptanz von Einwanderern bei den Wählern gering ist, so ist es ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, gemäß ihres Amtseids alle Maßnahmen zu ergreifen (nicht, um die Duldungsfähigkeit zu erhöhen, sondern) die diese Akzeptanz überflüssig machen. Das heißt, die Einwanderquote so rückzuführen, daß das Wohl des – gemäß Amtseid – deutschen Volkes gewährleistet ist, wobei Wohl gleichzusetzen mit Wohlbefinden ist. Es ist eine bodenlose Frechheit der fremdentümelnden Politkaste, ihre ideologisch ausgerichtete Politik zugunsten jedes Zuwanderungswilligen aus der ganzen Welt GEGEN den bekannten (siehe oben) Widerwillen des deutschen Volkes durchzudrücken! Denn eines sollte beim genauen Studium des Textes doch klar geworden sein: Es geht keinesfalls darum, Frauen, Homosexuelle oder bestimmte Altersgruppen in die sog. Mitte der Gesellschaft zu zerren, denn die sind doch längst mittendrin. Das eigentliche Ziel wird in dem Satz „Ein Antidiskriminierungsgesetz kann nur ein Baustein einer umfassenden Integrationspolitik sein“  klar definiert: Die einklagbare Zwangsintegration der Fremden – sofern der Fremde das wünscht. 


Was uns – vorerst – erspart bleibt

„Ursprünglich hatte der Gesetzgeber sogar geplant, einen sogenannten bestrafenden Schadensersatz in das ADG einzubauen. Die Folge wäre gewesen, daß beim Ersatz immaterieller Schäden die Höhe der Entschädigung hätte geeignet sein müssen, den Arbeitgeber von künftigen Benachteiligungen abzuhalten. Je nach Unternehmensgröße wäre der Schadensersatz dann unter Umständen in Millionenhöhe ausgefallen. Diese „amerikanische Variante“ des Schadensersatzes wurde nach massiver Kritik von Arbeitgeberverbänden und namhaften Rechtsexperten kurz vor Schluß doch noch aus dem Gesetzesentwurf gestrichen.“ (aus ProFirma Januar 2005 S. 33)

